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1. Vorbemerkungen 

1 Um die technische Sicherheit und die Systemstabilität des Elektrizitätsversorgungs-
netzes zu gewährleisten, sind Netzbetreiber nach §§ 4 und 5 Systemstabilitätsver-
ordnung (SysStabV) verpflichtet, bestimmte Nachrüstungsmaßnahmen an Anlagen 
zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie durchzuführen. Nach § 57 
Abs. 2 EEG 20142 sind die Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) verpflichtet, den Netz-
betreibern 50 % der hierzu notwendigen Kosten zu ersetzen. Die von den ÜNB zu 
erstattenden Kosten werden im Rahmen des EEG-Wälzungsmechanismus auf die 
Letztverbraucher umgelegt. Die verbleibenden 50 % der Kosten können die Netzbe-
treiber nach § 10 SysStabV i.V.m. § 11 Abs. 2 Nr. 5 Anreizregulierungsverordnung 
(ARegV) im Rahmen der Netzentgelte geltend machen. 

2 Damit die Netzbetreiber die Kosten von den ÜNB ersetzt bekommen, sind sie nach 
§ 72 Abs. 1 Nr. 2 Teilsatz 3 EEG 2014 verpflichtet, bis zum 31. Mai eines Jahres 
dem vorgelagerten ÜNB einen Nachweis über die nach § 57 Abs. 2 EEG 2014 zu 
ersetzenden Kosten vorzulegen. Nach dem Gesetzeswortlaut ist keine Prüfung die-
ser Angaben durch einen Wirtschaftsprüfer vorgesehen, jedoch fordern die ÜNB in 
der Praxis die Prüfung (vgl. auch BDEW, „Prozessleitfaden für Netzbetreiber zur 
Nachrüstung von Photovoltaikanlagen gemäß der Systemstabilitätsverordnung 
(SysStabV)“, Stand: 07.06.2013; im Folgenden „BDEW-Prozessleitfaden“). 

3 Für diese Prüfung der Jahresabrechnung eines Netzbetreibers der nach § 57 Abs. 2 
EEG 2014 zu ersetzenden Kosten für das Abrechnungsjahr 2014 sind die Grund-

                                                 
1 Vorbereitet vom Arbeitskreis „Prüfung nach KWKG und EEG“. Verabschiedet durch den Fachausschuss für 

öffentliche Unternehmen und Verwaltungen (ÖFA) am 24.02.2015. Billigende Kenntnisnahme durch den 
Hauptfachausschuss (HFA) am 05.03.2015. 

2 Am 01.08.2014 ist das novellierte Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21.07.2014 (BGBl. I S. 1066, zuletzt 
geändert am 22.12.2014 (BGBl. I S. 2406); kurz „EEG 2014“) in Kraft getreten. 


